
Anmeldung zum Anschluss an das Gasversorgungsnetz

(gemäß § 6 NDAV)

Anmeldung zur Inbetriebsetzung/Fertigmeldung einer 

Gasanlage (gemäß § 13 NDAV)

Anschrift des Netzbetreibers (NB) Angaben zum Netzanschluss

Straße / Haus-Nr. / Etage / Flurstück-Nr.

Name des NB Bei Neubauten Name des Baugebietes

Straße und Hausn-Nr. bzw. Postfach Postleitzahl und Ort

Postleitzahl und Ort Bei vorhandener Anlage: Zähler-Nr.

Kunde (Anschlussnehmer) / Herstellungsvertrag an: Zustimmung des Grundstückeigentümers, 

(wenn der Anschlussnehmer nicht Grundstückseigentümer ist)

Name, Vorname bzw. Firmenname Name, Vorname bzw. Firmenname

Geburtsdatum bzw. Registergericht und Registernummer Geburtsdatum bzw. Registergericht und Registernummer

Straße und Haus-Nr. Straße und Haus-Nr.

Postleitzahl und Ort Postleitzahl und Ort

Telefon Telefax Telefon Telefax

Email Email

Ort, Datum Unterschrift Kunde Ort, Datum Unterschrift Grundstückseigentümer

Auszuführende Arbeiten

Neuanlage Änderung Erweiterung Auswechslung Wiederinbetriebnahme
(gemäß DVGW-TRGI)

Anlagendaten:

Geräteart Fabrikat / Type Nennwärmeleistung in kW Einstellwert
(neu) Gasmenge in ltr./min.

Vorhandene Anlage Zählernummer Nennwärmeleistung in kW Einstellwert
vorhanden Gasmenge in ltr./min.

Gasfachbetrieb/Gasfachkraft

Firmenname Eingetragen bei: Name NB

Straße und Haus-Nr. Ausweisnummer

Postleitzahl und Ort Ort, Datum und Unterschrift der einge- Telefon, Fax, Email
tragenen, verantwortlichen Gasfachkraft

Durchschrift Syna GmbH Stand: 12/2009

Anschlussnehmer bzw. Grundstückseigentümer erkennen an, dass Grundlage für den Netzanschlussvertrag die "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 
Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV)" ist. Dem Grundstückseigentümer obliegt es nach 
der NDAV u. a., das Anbringen und Verlegen von Leitungen nebst Zubehör, insbesondere Verteilungsanlagen zur Zu- und Fortleitung von Gas und sonstiger 
Einrichtungen für die Zwecke der örtlichen Versorgung mit Gas auf seinem Grundstück zu dulden (§§2, 6, 8, 10, 12 NDAV). Die NDAV ist beim Netzbetreiber (NB) und 
im Internet auf der Homepage des NB erhältlich. 

Die Gasanlage ist von einem eingetragenen Gasinstallateurunternehmen unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen zu errichten und in Betrieb zu setzen.

Wird kein Gaslieferant benannt, erfolgt die Gaslieferung gemäß § 36, & 38 EnWG durch den Grundversorger.

Datenschutzhinweis: Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden, personenbezogenen Daten werden nach den Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zweckbezogen verarbeitet und genutzt.

Erklärung: Die Gasanlage ist gemäß den baurechtlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DVGW-TRGI) und nach der 
Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) erstellt worden. Die Anlage wurde den Prüfungen nach DVGW-TRGI unterzogen und für dicht befunden. Die Abstimmung mit 
dem Bezirksschornsteinfegermeister wegen der Abgasführung und der Verbrennungsluftversorgung ist erfolgt.

Firmenstempel

46832
SynaLogo



Anmeldung zum Anschluss an das Gasversorgungsnetz

(gemäß § 6 NDAV)

Anmeldung zur Inbetriebsetzung/Fertigmeldung einer 

Gasanlage (gemäß § 13 NDAV)

Anschrift des Netzbetreibers (NB) Angaben zum Netzanschluss

Straße / Haus-Nr. / Etage / Flurstück-Nr.

Name des NB Bei Neubauten Name des Baugebietes

Straße und Hausn-Nr. bzw. Postfach Postleitzahl und Ort

Postleitzahl und Ort Bei vorhandener Anlage: Zähler-Nr.

Kunde (Anschlussnehmer) / Herstellungsvertrag an: Zustimmung des Grundstückeigentümers, 

(wenn der Anschlussnehmer nicht Grundstückseigentümer ist)

Name, Vorname bzw. Firmenname Name, Vorname bzw. Firmenname

Geburtsdatum bzw. Registergericht und Registernummer Geburtsdatum bzw. Registergericht und Registernummer

Straße und Haus-Nr. Straße und Haus-Nr.

Postleitzahl und Ort Postleitzahl und Ort

Telefon Telefax Telefon Telefax

Email Email

Ort, Datum Unterschrift Kunde Ort, Datum Unterschrift Grundstückseigentümer

Auszuführende Arbeiten

Neuanlage Änderung Erweiterung Auswechslung Wiederinbetriebnahme
(gemäß DVGW-TRGI)

Anlagendaten:

Geräteart Fabrikat / Type Nennwärmeleistung in kW Einstellwert
(neu) Gasmenge in ltr./min.

Vorhandene Anlage Zählernummer Nennwärmeleistung in kW Einstellwert
vorhanden Gasmenge in ltr./min.

Gasfachbetrieb/Gasfachkraft

Firmenname Eingetragen bei: Name NB

Straße und Haus-Nr. Ausweisnummer

Postleitzahl und Ort Ort, Datum und Unterschrift der einge- Telefon, Fax, Email
tragenen, verantwortlichen Gasfachkraft

Durchschrift Gasinstallateur Stand: 12/2009

Erklärung: Die Gasanlage ist gemäß den baurechtlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DVGW-TRGI) und nach der 
Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) erstellt worden. Die Anlage wurde den Prüfungen nach DVGW-TRGI unterzogen und für dicht befunden. Die Abstimmung mit 
dem Bezirksschornsteinfegermeister wegen der Abgasführung und der Verbrennungsluftversorgung ist erfolgt.

Firmenstempel

Anschlussnehmer bzw. Grundstückseigentümer erkennen an, dass Grundlage für den Netzanschlussvertrag die "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 
Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV)" ist. Dem Grundstückseigentümer obliegt es nach 
der NDAV u. a., das Anbringen und Verlegen von Leitungen nebst Zubehör, insbesondere Verteilungsanlagen zur Zu- und Fortleitung von Gas und sonstiger 
Einrichtungen für die Zwecke der örtlichen Versorgung mit Gas auf seinem Grundstück zu dulden (§§2, 6, 8, 10, 12 NDAV). Die NDAV ist beim Netzbetreiber (NB) und 
im Internet auf der Homepage des NB erhältlich. 

Die Gasanlage ist von einem eingetragenen Gasinstallateurunternehmen unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen zu errichten und in Betrieb zu setzen.

Wird kein Gaslieferant benannt, erfolgt die Gaslieferung gemäß § 36, & 38 EnWG durch den Grundversorger.

Datenschutzhinweis: Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden, personenbezogenen Daten werden nach den Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zweckbezogen verarbeitet und genutzt.

46832
SynaLogo



Anmeldung zum Anschluss an das Gasversorgungsnetz

(gemäß § 6 NDAV)

Anmeldung zur Inbetriebsetzung/Fertigmeldung einer 

Gasanlage (gemäß § 13 NDAV)

Anschrift des Netzbetreibers (NB) Angaben zum Netzanschluss

Straße / Haus-Nr. / Etage / Flurstück-Nr.

Name des NB Bei Neubauten Name des Baugebietes

Straße und Hausn-Nr. bzw. Postfach Postleitzahl und Ort

Postleitzahl und Ort Bei vorhandener Anlage: Zähler-Nr.

Kunde (Anschlussnehmer) / Herstellungsvertrag an: Zustimmung des Grundstückeigentümers, 

(wenn der Anschlussnehmer nicht Grundstückseigentümer ist)

Name, Vorname bzw. Firmenname Name, Vorname bzw. Firmenname

Geburtsdatum bzw. Registergericht und Registernummer Geburtsdatum bzw. Registergericht und Registernummer

Straße und Haus-Nr. Straße und Haus-Nr.

Postleitzahl und Ort Postleitzahl und Ort

Telefon Telefax Telefon Telefax

Email Email

Ort, Datum Unterschrift Kunde Ort, Datum Unterschrift Grundstückseigentümer

Auszuführende Arbeiten

Neuanlage Änderung Erweiterung Auswechslung Wiederinbetriebnahme
(gemäß DVGW-TRGI)

Anlagendaten:

Geräteart Fabrikat / Type Nennwärmeleistung in kW Einstellwert
(neu) Gasmenge in ltr./min.

Vorhandene Anlage Zählernummer Nennwärmeleistung in kW Einstellwert
vorhanden Gasmenge in ltr./min.

Gasfachbetrieb/Gasfachkraft

Firmenname Eingetragen bei: Name NB

Straße und Haus-Nr. Ausweisnummer

Postleitzahl und Ort Ort, Datum und Unterschrift der einge- Telefon, Fax, Email
tragenen, verantwortlichen Gasfachkraft

Durchschrift Netzanschlussnehmer Stand: 12/2009

Firmenstempel

Anschlussnehmer bzw. Grundstückseigentümer erkennen an, dass Grundlage für den Netzanschlussvertrag die "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 
Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV)" ist. Dem Grundstückseigentümer obliegt es nach 
der NDAV u. a., das Anbringen und Verlegen von Leitungen nebst Zubehör, insbesondere Verteilungsanlagen zur Zu- und Fortleitung von Gas und sonstiger 
Einrichtungen für die Zwecke der örtlichen Versorgung mit Gas auf seinem Grundstück zu dulden (§§2, 6, 8, 10, 12 NDAV). Die NDAV ist beim Netzbetreiber (NB) und 
im Internet auf der Homepage des NB erhältlich. 

Die Gasanlage ist von einem eingetragenen Gasinstallateurunternehmen unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen zu errichten und in Betrieb zu setzen.

Wird kein Gaslieferant benannt, erfolgt die Gaslieferung gemäß § 36, & 38 EnWG durch den Grundversorger.

Datenschutzhinweis: Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden, personenbezogenen Daten werden nach den Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zweckbezogen verarbeitet und genutzt.

Erklärung: Die Gasanlage ist gemäß den baurechtlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DVGW-TRGI) und nach der 
Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) erstellt worden. Die Anlage wurde den Prüfungen nach DVGW-TRGI unterzogen und für dicht befunden. Die Abstimmung mit 
dem Bezirksschornsteinfegermeister wegen der Abgasführung und der Verbrennungsluftversorgung ist erfolgt.

46832
SynaLogo



Anmeldung zum Anschluss an das Gasversorgungsnetz

(gemäß § 6 NDAV)

Anmeldung zur Inbetriebsetzung/Fertigmeldung einer 

Gasanlage (gemäß § 13 NDAV)

Anschrift des Netzbetreibers (NB) Angaben zum Netzanschluss

Straße / Haus-Nr. / Etage / Flurstück-Nr.

Name des NB Bei Neubauten Name des Baugebietes

Straße und Hausn-Nr. bzw. Postfach Postleitzahl und Ort

Postleitzahl und Ort Bei vorhandener Anlage: Zähler-Nr.

Kunde (Anschlussnehmer) / Herstellungsvertrag an: Zustimmung des Grundstückeigentümers, 

(wenn der Anschlussnehmer nicht Grundstückseigentümer ist)

Name, Vorname bzw. Firmenname Name, Vorname bzw. Firmenname

Geburtsdatum bzw. Registergericht und Registernummer Geburtsdatum bzw. Registergericht und Registernummer

Straße und Haus-Nr. Straße und Haus-Nr.

Postleitzahl und Ort Postleitzahl und Ort

Telefon Telefax Telefon Telefax

Email Email

Ort, Datum Unterschrift Kunde Ort, Datum Unterschrift Grundstückseigentümer

Auszuführende Arbeiten

Neuanlage Änderung Erweiterung Auswechslung Wiederinbetriebnahme
(gemäß DVGW-TRGI)

Anlagendaten:

Geräteart Fabrikat / Type Nennwärmeleistung in kW Einstellwert
(neu) Gasmenge in ltr./min.

Vorhandene Anlage Zählernummer Nennwärmeleistung in kW Einstellwert
vorhanden Gasmenge in ltr./min.

Gasfachbetrieb/Gasfachkraft

Firmenname Eingetragen bei: Name NB

Straße und Haus-Nr. Ausweisnummer

Postleitzahl und Ort Ort, Datum und Unterschrift der einge- Telefon, Fax, Email
tragenen, verantwortlichen Gasfachkraft

Durchschrift Schornsteinfeger Stand: 12/2009

Anschlussnehmer bzw. Grundstückseigentümer erkennen an, dass Grundlage für den Netzanschlussvertrag die "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 
Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV)" ist. Dem Grundstückseigentümer obliegt es nach 
der NDAV u. a., das Anbringen und Verlegen von Leitungen nebst Zubehör, insbesondere Verteilungsanlagen zur Zu- und Fortleitung von Gas und sonstiger 
Einrichtungen für die Zwecke der örtlichen Versorgung mit Gas auf seinem Grundstück zu dulden (§§2, 6, 8, 10, 12 NDAV). Die NDAV ist beim Netzbetreiber (NB) und 
im Internet auf der Homepage des NB erhältlich. 

Die Gasanlage ist von einem eingetragenen Gasinstallateurunternehmen unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen zu errichten und in Betrieb zu setzen.

Wird kein Gaslieferant benannt, erfolgt die Gaslieferung gemäß § 36, & 38 EnWG durch den Grundversorger.

Datenschutzhinweis: Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden, personenbezogenen Daten werden nach den Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zweckbezogen verarbeitet und genutzt.

Erklärung: Die Gasanlage ist gemäß den baurechtlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DVGW-TRGI) und nach der 
Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) erstellt worden. Die Anlage wurde den Prüfungen nach DVGW-TRGI unterzogen und für dicht befunden. Die Abstimmung mit 
dem Bezirksschornsteinfegermeister wegen der Abgasführung und der Verbrennungsluftversorgung ist erfolgt.

Firmenstempel

46832
SynaLogo
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